
Amtsblatt
der Stadt

SchleusingenSchleusingen
Kostenfrei in jedem Haushalt
der Stadt Schleusingen
und Ortsteile

und deren Ortsteile Fischbach, Geisenhöhn, Gethles, Gottfriedsberg, Heckengereuth, Rappelsdorf,  
Ratscher, Nahetal-Waldau mit den Orten Hinternah, Oberrod, Schleusingerneundorf, Silbach und  
Waldau, und St. Kilian mit den Orten Altendambach, Breitenbach, Erlau, Hirschbach und St. Kilian

7. Ausgabe 2022 26. August 2022

Die nächste Ausgabe erscheint am 30.09.2022, Redaktionsschluss: Freitag, der 16.09.2022
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Am 09.09.2022 findet von 19.00 bis 22.00 Uhr die 5. Slusia Night in der 

Innenstadt Schleusingen statt. Die Geschäfte und Gaststätten der  

Altstadt haben geöffnet und präsentieren sich im Kerzenschein und 

Lichterglanz mit vielen unterschiedlichen Angeboten.
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Aktuelles

Stellenausschreibung

Die Stadt Schleusingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine:n motivierte:n

Sachbearbeiter:in Allgemeine Verwaltung (m/w/d)
Unbefristet (30 Stunden/Woche)

Stadt Schleusingen
Die Stadt Scheusingen gehört zu einem der schönsten und inter-
essantesten Gebiete im Freistaat Thüringen. In unserer Region ver-
einen sich landschaftliche Schönheit und historische Tradition mit 
den Vorzügen eines modernen Wirtschaftsstandortes. Ein Vorzug 
unserer Stadt ist die gut entwickelte Infrastruktur mit Gymnasium, 
Grund- und Regelschule, Kindereinrichtung, Krankenhaus, Sport-
komplex, Schwimmbad, Dienstleistungssektor, vieles mehr und die 
sehr gute Verkehrsanbindung über die A 73.

Ihre Aufgaben:
• allgemeine Bürotätigkeiten
• Datenerfassung
• Ablage
• Schriftverkehr
• Vertretung Sitzungsdienst
• Unterstützung Personalabteilung

Das bringen Sie mit:
• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungs-

fachangestellte/r oder vergleichbare Ausbildung mit einschlägiger 
Berufserfahrung in den ausgeschriebenen Aufgabenbereichen

• Kenntnisse im Kommunal- und Verwaltungsrecht
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
• Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft

Das bieten wir Ihnen:
• ein sympathisches und motiviertes Team
• eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 Stunden/ Woche
• Vergütung nach TVÖD/ VKA Ost, Jahressonderzahlung und 

Leistungsentgelt
• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten mit Kostenübernahme 

und Freistellung
• eine zusätzliche Altersvorsorge der Zusatzversorgungskasse 

Thüringen
Richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse bis zum 09.09.2022 an die Stadtverwaltung 
Schleusingen, Personalabteilung, Markt 9, 98553 Schleusingen.
Telefonische Auskünfte erteilt Carima Ittig, 036841 34722.
Sofern Sie Ihrer Bewerbung keinen ausreichend frankierten 
DIN-A4-Rückumschlag beifügen, wird unsererseits davon ausge-
gangen, dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen verzichten. 
In diesem Fall werden wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens ordnungsgemäß vernichten. Die durch die Bewer-
bung entstehenden Kosten werden nicht erstattet.

Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Sie einer Speicherung der 
personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens 
ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Die Stadt Schleusingen fördert die Gleichstellung aller 
Mitarbeiter:innen und begrüßt deshalb Bewerbungen unabhängig 
von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, eventueller Behinderungen oder sexueller Identi-
tät. Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber:innen werden 
bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
gez. André Henneberg
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Die Stadt Schleusingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine:n motivierte:n

Sachbearbeiter:in Bauamt/ Liegenschaften (m/w/d)
Unbefristet (39,5 Stunden/ Woche)

Stadt Scheusingen
Die Stadt Scheusingen gehört zu einem der schönsten und inter-
essantesten Gebiete im Freistaat Thüringen. In unserer Region ver-
einen sich landschaftliche Schönheit und historische Tradition mit 
den Vorzügen eines modernen Wirtschaftsstandortes. Ein Vorzug 
unserer Stadt ist die gut entwickelte Infrastruktur mit Gymnasium, 
Grund- und Regelschule, Kindereinrichtung, Krankenhaus, Sport-
komplex, Schwimmbad, Dienstleistungssektor, vieles mehr und die 
sehr gute Verkehrsanbindung über die A 73.
Das Bauamt der Stadt Schleusingen ist u. a. für die baulichen sowie un-
terhaltungstechnischen Belange der kommunalen Infrastruktur und der 
Liegenschaftsverwaltung zuständig. Darunter fallen alle Gemeindestra-
ßen, Wege und Plätze mit sämtlichen Verkehrseinrichtungen, Stadtmo-
biliar, Beleuchtung, Ingenieurbauwerke und städtische Gebäude.

Ihre Aufgaben:
• allgemeine Angelegenheiten der Liegenschaftsverwaltung - 

Gebäudemanagement
• Wahrnehmung der Objektverantwortung, Koordination der 

Fremdgewerke bei Reparaturen oder Wartungen für die kom-
munalen Gebäude

• Optimierung des Wartungsaufwandes und Betriebskosten
• Erstellung und Anpassung der Miet-, Pacht- und Erbbaurechts-

verträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

• Erwerb und Verkauf von Grundstücken, Antragsprüfung und 
Abstimmung mit den Fachämtern

• Überwachung des Zahlungsverkehrs
• Zuarbeit zur Haushaltsplanung und Budgetüberwachung (Con-

trolling) für den Fachbereich

Das bringen Sie mit:
• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungs-

fachangestellte/r, Rechtsanwalts- oder Notarfachangestellte, 
Immobilienkauffrau/-mann oder eine vergleichbare Ausbildung 
mit einschlägiger Berufserfahrung in den ausgeschriebenen 
Aufgabenbereichen

• Kenntnisse im Kommunal- und Verwaltungsrecht
• sehr gute Kenntnisse in Word/Excel
• sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
• Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft

Das bieten wir Ihnen:
• ein junges, sympathisches und motiviertes Team
• einen modernen, sicheren Arbeitsplatz und eine hohe Arbeits-

qualität
• verantwortungsvolle Tätigkeit im dynamischen, kommunalen 

Umfeld
• eine attraktive Vergütung nach TVÖD/ VKA Ost
• 30 Tage Urlaub sowie eine hohe Vereinbarkeit von Familie, Frei-

zeit und Beruf
• gezielte Einarbeitung und vielfältige Fortbildungsmöglichkei-

ten mit Kostenübernahme und Freistellung
• eine zusätzliche Altersvorsorge der Zusatzversorgungskasse 

Thüringen

Richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss - 
und Arbeitszeugnisse bis zum 20.10.2022 an die Stadtverwaltung 
Schleusingen, Personalabteilung, Markt 9, 98553 Schleusingen, 
bzw. per Mail an personal@schleusingen.de. Telefonische Auskünf-
te erteilt Frau Ittig, 036841 34722.
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Sofern Sie Ihrer Bewerbung keinen ausreichend frankierten 
DIN-A4-Rückumschlag beifügen, wird unsererseits davon ausge-
gangen, dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen verzichten. 
In diesem Fall werden wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens ordnungsgemäß vernichten. Die durch die Bewer-
bung entstehenden Kosten werden nicht erstattet.

Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Sie einer Speicherung der 
personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens 
ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Die Stadt Schleusingen fördert die Gleichstellung aller 
Mitarbeiter:innen und begrüßt deshalb Bewerbungen unabhängig 
von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, eventueller Behinderungen oder sexueller Identi-
tät. Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber:innen werden 
bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

gez. André Henneberg
Bürgermeister

Verabschiedung von Mitarbeitern
Am 02.08.2022 verabschiedeten Bürgermeister André Henneberg 
und die Leiterin der Kindertagesstätte „Vessertalwichtel“, Ina Hof-
mann, Frau Annette Pobbig in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Bürgermeister bedankte sich bei Frau Pobbig für die angenehme 
Zusammenarbeit und wünschte ihr alles Gute und beste Gesundheit.

Amtliche Bekanntmachungen

Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen der Stadt Schleusingen
Gemäß § 15 (1) Thüringer Kommunalordnung sowie § 6 der Hauptsatzung der Stadt Schleusingen finden in den Ortsteilen der Stadt Schleu-
singen folgende Einwohnerversammlungen statt:

Ortsteil Datum Zeit, Ort
Schleusingen, Kernstadt 05.09.2022 18.00 Uhr, Ratssaal
St. Kilian 06.09.2022 18.00 Uhr, Kulturhaus
Breitenbach 06.09.2022 19.00 Uhr, Vereinszimmer Alte Schule
Waldau und Oberrod 07.09.2022 18.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Waldau
Ratscher und Heckengereuth 21.09.2022 18.00 Uhr, Kegelbahn Heckengereuth
Fischbach 21.09.2022 19.30 Uhr, Vereinshaus
Hinternah und Silbach 22.09.2022 19.30 Uhr, Brandtsköppshaus
Schleusingerneundorf 26.09.2022 19.30 Uhr, Glasbachschule
Erlau 04.10.2022 19.00 Uhr, Sportkomplex
Geisenhöhn 06.10.2022 18.00 Uhr, Alte Schule
Gottfriedsberg 06.10.2022 19.00 Uhr, Vereinszimmer
Gethles 10.10.2022 18.00 Uhr, Siedlerheim
Rappelsdorf 10.10.2022 19.00 Uhr, Alte Schule
Hirschbach 17.10.2022 18.00 Uhr, Goldener Hirsch
Altendambach 17.10.2022 19.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Zu diesen Einwohnerversammlungen lade ich alle Einwohner der betreffenden Ortsteile recht herzlich ein.

Themen der Einwohnerversammlungen:
1. Bürgerbefragung zur zukünftigen Ortsteilstruktur - Zusammensetzung der Ortsteile in der nächsten Wahlperiode
2. Informationen des Bürgermeisters und aktuelle Anfragen durch die Bürger

Schleusingen, 15.08.2022
gez. André Henneberg
Bürgermeister
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1. Der Stadtrat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Erholungs-
gebiet Bergsee Ratscher“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB (Baugesetzbuch). Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.

2. Das Plangebiet grenzt im Norden an die Landesstraße L1142, im 
Süden an den Bergsee Ratscher und im Osten an den OT He-
ckengereuth.

3. Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
(1) und (2) BauGB aufgestellt. Dementsprechend kann von einer 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 
(1) BauGB (Umweltprüfung) abgesehen werden.

Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
Die Empfehlung des Beschlusses wurde durch den Ausschuss abgelehnt.

Beschluss Nr. BA 015/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Aufstellungsbeschluss B-Plan „Parkplatz Erholungsgebiet Bergsee 
Ratscher“ der Stadt Schleusingen
Der Ausschuss für Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:
1. Der Stadtrat fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur 

Aufstellung des Bebauungsplans „Parkplatz Erholungsgebiet 
Bergsee Ratscher“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist 
der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.

2. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Ratscher, Flur 1, 
das Flurstück 89/2 und in der Gemarkung Heckengereuth, Flur 2, 
die Flurstücke 1, 292/2, 420, 422, 296/2, 3/1 und 3/2.

 Das Plangebiet grenzt im Süden an die Landesstraße L1142, im 
Westen, Norden und Osten an Landwirtschaftsflächen.

3. Für den Bebauungsplan ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlich.

4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
Die Empfehlung des Beschlusses wurde durch den Ausschuss abgelehnt.

Beschluss Nr. BA 016/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Antrag des Heimatverbundes Schleusingen e. V. auf sonstige För-
derung gem. der Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens und 
des Sports in der Stadt Schleusingen
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
beschließt, dem Antrag des Heimverbundes Schleusingen e. V. statt-
zugeben. Die Zusage der freiwilligen Leistung erfolgt vorbehaltlich 
der Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 durch den Stadtrat der 
Stadt Schleusingen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
Beschluss Nr. BA 017/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.03.2022 - 
nichtöffentlicher Teil
Der Ausschuss für Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
genehmigt die Niederschrift der 15. nichtöffentlichen Sitzung des 
Ausschusses vom 03.03.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
Beschluss Nr. BA 018/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 24.03.2022 - 
nichtöffentlicher Teil
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
genehmigt die Niederschrift der 16. nichtöffentlichen Sitzung des 
Ausschusses vom 24.03.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse der 28. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Schleusingen am 02.08.2022
Beschluss Nr. SR 058/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 04.07.2022 - 
öffentlicher Teil -
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift der 
27. öffentlichen Stadtratssitzung vom 04.07.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Bekanntmachung von Beschlüssen

Beschlüsse der 31. Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Schleusingen am 19.07.2022
Beschluss Nr. HA 019/31/2022
Sitzungsdatum: 19.07.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 27.06.2022 - 
öffentlicher Teil
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen bestätigt die Nie-
derschrift der 30. öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
27.06.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. HA 020/31/2022
Sitzungsdatum: 19.07.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 27.06.2022 - 
nichtöffentlicher Teil
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen bestätigt die Nieder-
schrift der 30. nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
27.06.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. HA 021/31/2022
Sitzungsdatum: 19.07.2022
Kaufanfrage zu den Grundstücken in Schleusingen, Flur 17, 
Flurstücke 7/2 und 7/4
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse der 18. Sitzung des Ausschusses Bau/Wirtschaft/ 
Ordnung der Stadt Schleusingen am 21.07.2022
Beschluss Nr. BA 010/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.03.2022 - 
öffentlicher Teil
Der Ausschuss für Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
bestätigt die Niederschrift der 15. öffentlichen Sitzung vom 03.03.2022.

gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. BA 011/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Vergabe Planungsleistungen DE-Maßnahme „Mühlberg“ OT Hinternah
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
beschließt, den Auftrag für die Planung der Folgesanierung Mühl-
berg - Bühnenüberdachung an den wirtschaftlichsten Bieter, dass 
Ingenieurbüro A. Amarell, Bergstraße 5, 98553 Schleusingen, mit 
einer Auftragssumme von 35.045,50 € (brutto) zu vergeben.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. BA 012/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 1. Änderung des einfa-
chen B-Plan „Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleu-
singen vom 27.05.2021, Beschluss-Nr. SR 067/16/2021
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung empfiehlt dem Stadt-
rat der Stadt Schleusingen die Aufhebung des Beschlusses Nr. SR 
067/16/2021 vom 27.05.2021.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. BA 013/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses einfacher B-Plan „Park-
platz Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleusingen 
vom 27.05.2021, Beschluss-Nr. SR 068/16/2021
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Schleusingen die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. SR 068/16/2021 vom 27.05.2021.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. BA 014/18/2022
Sitzungsdatum: 21.07.2022
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Planes „Erholungsge-
biet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleusingen
Der Ausschuss Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleusingen 
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Schleusingen folgenden Beschluss 
zu fassen:
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2. Das Plangebiet grenzt im Norden an die Landesstraße L1142, im 
Süden an den Bergsee Ratscher und im Osten an den OT He-
ckengereuth.

3. Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
(1) und (2) BauGB aufgestellt. Dementsprechend kann von einer 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 
(1) BauGB (Umweltprüfung) abgesehen werden.

Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Der Beschluss wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. SR 067/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Aufstellungsbeschluss B-Plan „Parkplatz Erholungsgebiet Bergsee 
Ratscher“ der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt:
1. Der Stadtrat fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur 

Aufstellung des Bebauungsplans „Parkplatz Erholungsgebiet 
Bergsee Ratscher“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist 
der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.

2. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Ratscher, Flur 1, 
das Flurstück 89/2 und in der Gemarkung Heckengereuth, Flur 2, 
die Flurstücke 1, 292/2, 420, 422, 296/2, 3/1 und 3/2.

 Das Plangebiet grenzt im Süden an die Landesstraße L1142, im 
Westen, Norden und Osten an Landwirtschaftsflächen.

3. Für den Bebauungsplan ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlich.

4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
Die Stadt Schleusingen stellt den Bebauungsplan „Parkplatz Erho-
lungsgebiet Bergsee Ratscher“ zur bauplanungsrechtlichen Siche-
rung des Parkplatzes für das „Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ 
auf. Die Fläche wird bereits seit Jahren als Parkplatz genutzt.

Anlage

Lageplan mit Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) des Einfachen Be-
bauungsplans „Parkplatz Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ der Stadt 
Schleusingen (Kartengrundlage: WEBAtlasDE „Geoproxy Thüringen“; 
ohne Maßstab
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Der Beschluss wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. SR 068/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum B-Plan „Siedlerheim“ 
OT Gethles vom 23.09.2021, Beschluss-Nr. 104/18/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses zum B-Plan „Siedlerheim“ OT Gethles vom 
23.09.2021, Beschluss-Nr. 104/18/2021.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 069/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 04.07.2022 - 
nichtöffentlicher Teil -
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift der 
27. nichtöffentlichen Stadtratssitzung vom 04.07.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 070/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Verkauf Grundstück in Schleusingen, Flur 17, Flurstücke 7/2 und 7/4
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 059/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Entscheidung zur Fortführung Schwimmbad Schleusingerneundorf
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt:
Der Bürgermeister wird beauftragt, für die Sanierung des Beckenkop-
fes, der Beckenfolie und der Badewassertechnik Angebote einzuholen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 060/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Beschluss der 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt 
Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die 1. Änderungssatzung 
der Hauptsatzung der Stadt Schleusingen in der vorliegenden Form.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 061/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Beschluss zum Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die 1. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 062/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Beschluss zum Finanzplan 2022 - 2025 der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt den 1. Nachtrag des 
Finanzplanes einschließlich des Investitionsprogramms für die Jahre 
2022 bis 2025 für die Stadt Schleusingen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 063/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Auftragsvergabe Zusatzleistungen Asphaltarbeiten Geh-Radweg 
Schleusingen-Hinternah
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt den Auftrag für die 
Straßensanierungsmaßnahme „Asphaltarbeiten Radweg Schleusin-
gen Hinternah“ an den Bieter STL Sonneberg, Ernst-Moritz-Arndt-
Straße 20, 96515 Sonneberg, i. H. v. 29.635,17 € (brutto) zu vergeben.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Der Beschluss wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. SR 064/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 1. Änderung des einfa-
chen B-Plan „Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleu-
singen vom 27.05.2021, Beschluss-Nr. SR 067/16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. SR 067/16/2021 vom 27.05.2021.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 065/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses einfacher B-Plan „Park-
platz Erholungsgebiet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleusingen 
vom 27.05.2021, Beschluss-Nr. SR 068/16/2021
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. SR 068/16/2021 vom 27.05.2021.
gez. André Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 066/28/2022
Sitzungsdatum: 02.08.2022
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Planes „Erholungsge-
biet Bergsee Ratscher“ der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt:
1. Der Stadtrat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur 

Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Erholungs-
gebiet Bergsee Ratscher“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB (Baugesetzbuch). Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.



Schleusinger Amtsblatt - 6 - Nr. 7/2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schleusingen für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung in der jeweils gültigen Fassung erlässt die Stadt Schleusingen folgende Nachtragshaus-
haltssatzung:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht (+)
um

vermindert (-)
um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlich der Nachträge

 
€

 
€

gegenüber
bisher €

nunmehr festgesetzt
auf €

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 93.000 € 0 € 17.837.000 € 17.930.000 €
die Ausgaben 93.000 € 0 € 17.837.000 € 17.930.000 €

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0 € 348.000 € 5.302.000 € 4.954.000 €
die Ausgaben 0 € 348.000 € 5.302.000 € 4.954.000 €

§ 2
Die bisherige Festsetzung zur Kreditaufnahme bleibt unverändert.

§ 3
Die bisherige Festsetzung zu den Verpflichtungsermächtigungen 
bleibt unverändert.

§ 4*

§ 5
Die bisherige Festsetzung zum Höchstbetrag des Kassenkredites 
bleibt unverändert.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

______________________
nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden nicht 
geändert.

§ 7
Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schleusingen, den 22.08.2022
Stadt Schleusingen - Siegel -
gez. Andrè Henneberg
Bürgermeister

2. Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Das Landratsamt hat 
mit Schreiben vom 08.08.2022 AZ 15-GM/0189-22 den Eingang 
der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaus-
haltsplanes 2022 bestätigt und die vorfristige Bekanntmachung 
gemäß § 21 Abs. 3 i.V. m. § 60 Abs. 1 Satz 2 ThürKO zugelassen.

 Die 1. Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile gem. § 59 Abs. 4, § 63 Abs. 2 und § 65 
Abs. 2 i. V. m. § 60 Abs. 1 Satz 2 ThürKO.

3. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung liegt der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 in der Zeit 
vom 29.08.2022 bis 09.09.2022 in der Stadtverwaltung, Markt 9, 
Kämmerei, während der öffentlichen Dienststunden aus.

Schleusingen, den 22.08.2022
gez. Andrè Henneberg
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

über die Genehmigung der 2. Änderung des Bebauungsplans für das Industrie- und Gewerbegebiet „Am Sättel“
Die vom Stadtrat am 04.02.2020 mit Beschluss-Nr.: SR 23/07/2020 
beschlossene 2. Änderung des Bebauungsplans für das Indust-
rie- und Gewerbegebiet „Am Sättel“ wurde gemäß § 10 Abs. 2 
BauGB durch das Landratsamt Hildburghausen mit Bescheid vom 
04.08.2022 (Aktenzeichen: III-63/2/koo/742/22) genehmigt!

Hiermit wird die Genehmigung der 2. Änderung des Bebauungs-
plans für das Industrie- und Gewerbegebiet „Am Sättel“, gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der ortsüblichen Be-
kanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft.

Jedermann kann die 2. Änderung des Bebauungsplans für das Industrie- 
und Gewerbegebiet “Am Sättel“, einschließlich der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung, in der Stadtverwaltung Schleusingen, 
Bauamt, Markt 9, 9855 Schleusingen während der Öffnungszeiten:

Montag 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 11.45 Uhr
nach vorheriger Terminvereinbarung einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.

Hinweis auf Rechtsfolgen
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB ist bei Inkraftsetzung der Satzung auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. Hiermit erfolgt 
dieser Hinweis.
Unbeachtlich werden entsprechend § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-

tigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten oder auf-
grund der Thüringer Kommunalordnung erlassen worden sind, zustan-
de gekommen, so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann 
diese Verletzung geltend machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO).
Hiermit wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen entsprechend § 21 Abs. 4 Satz 4 ThürKO hingewiesen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese 
Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

Schleusingen, den 11.08.2022   Siegel
Henneberg
Bürgermeister



Schleusinger Amtsblatt - 7 - Nr. 7/2022

Anschließend gaben Projektleiterin Britta Trostorff und Martin 
Schmidt den rund fünfzig Teilnehmenden einen Ausblick auf das Pro-
jekt sowie nähere Erläuterungen zu den Hintergründen im Rahmen 
einer Begehung zu ausgewählten Moor- und Wiesenstandorten. Mu-
sikalisch begleitet wurde das Programm von Klaus Seyfarth, einem 
der letzten Hirten-Schalmei-Spieler des Thüringer Waldes.

Zeitraum und Finanzierung des Projektes
Das Projekt ist in zwei Phasen unterteilt: In Projekt I (bis 2025) wird 
ein ausführlicher Pflege- und Entwicklungsplan erstellt. Er enthält 
die naturschutzfachlichen Ziele und die flächenkonkreten Maßnah-
men für die Entwicklung der Bäche, Moore und Bergwiesen. Nach 
Abstimmung der Planinhalte mit den Landnutzerinnen und -nutzern 
sowie regionalen Beteiligten könnten diese Maßnahmen in einem 
zweiten Projekt (2025 bis vorauss. 2035) umgesetzt werden.

Projekt I des Naturschutzgroßprojektes hat ein Gesamtvolumen von 
rund 1,8 Mio. Euro. Das Bundesamt für Naturschutz (https://www.
bfn.de/) fördert dies im Programm „chance.natur“ mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (https://www.bmuv.de/) mit einem Anteil 
von 75 Prozent, das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz (https://umwelt.thueringen.de/) mit 15 Prozent. Den 
erforderlichen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent bringt die Na-
turstiftung David mit Unterstützung des BUND Bundesverbandes, 
der Heinz Sielmann Stiftung und der Regina Bauer Stiftung in das 
Projekt ein.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.ngp-thueringerwald.de
(http://www.ngp-thueringerwald.de/)

Mitteilungen

Naturschutzgroßprojekt „Bäche, Moore und  
Bergwiesen im Thüringer Wald“ offiziell gestartet:

Lebensraum- und Artenvielfalt im Thüringer Wald  
für Mensch und Natur erhalten und fördern
Der Mittlere Thüringer Wald gilt als „Hotspot der biologischen Viel-
falt“. Der Schutz seiner Bäche, Moore und Bergwiesen ist das Ziel des 
neuen Naturschutzgroßprojektes im Thüringer Wald.
Der offizielle Startschuss dafür war heute, mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Bundesumweltministerium, dem Bundesamt für 
Naturschutz, dem Thüringer Umweltministerium, der Region, des 
BUND Bundesverbands sowie den Projektverantwortlichen der Na-
turstiftung David.
Dazu erklärt Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel: „Wir verstärken 
den Schutz für wertvolle Lebensräume, die von Moosen über Fische 
bis zu Wiesenvögeln einer großen Zahl an Tieren und Pflanzen Hei-
mat geben. Wir wollen diese Lebensräume und ihre Artenvielfalt für 
Mensch und Natur erhalten und entwickeln. Ein solches Projekt kann 
nur gemeinsam gelingen. Daher ist es uns besonders wichtig, dass 
in der Region ein Netzwerk u. a. aus dem Biosphärenreservat, den 
unteren Naturschutzbehörden, aus Forst und Landwirtschaft sowie 
Ehrenamtliche das Vorhaben begleitet.“

Das Naturschutzgroßprojekt im Thüringer Wald
Die zahlreichen Bäche, Moore und Bergwiesen im Thüringer Wald 
sind wertvolle Lebensräume für seltene und geschützte Arten. 
Menschliche Eingriffe und Nutzungen der Vergangenheit haben die-
se Ökosysteme jedoch grundlegend verändert. Störstellen, mangeln-
de Strukturvielfalt und starker Fichtenbewuchs der Uferbereiche ge-
fährden den Artenreichtum der Waldbäche. Die vielen kleinen Moore 
- meist für den Torfabbau genutzt oder trockengelegt - sind nur noch 
eingeschränkt funktionsfähig und können ihre Rolle als Kohlendioxid-
Speicher nicht mehr erfüllen. Die Zukunft der artenreichen Bergwie-
sen ist wegen geringer Wirtschaftlichkeit und fehlender Betriebs-
nachfolge oft nicht gesichert. Doch ohne Nutzung nimmt der Wald 
diese Flächen ein und seltener Lebensraum geht verloren. „Unser Ziel 
ist es, die ökologisch so bedeutsame Lebensraum- und Artenvielfalt 
im Thüringer Wald sowohl für die Natur als auch für Mensch und Regi-
on langfristig zu erhalten und zu entwickeln. Hierfür arbeiten wir eng 
mit einem großen Netzwerk erfahrener Partnerinnen und Partner auf 
lokaler und auf Bundesebene zusammen“, erläutert Martin Schmidt 
(Bereichsleiter Natur- und Klimaschutz der Naturstiftung David).

Naturschutzgroßprojekte unterstützen bundesweit die Entwicklung 
von Naturräumen und Landschaften von nationaler und internati-
onaler Bedeutung. Bis voraussichtlich 2035 wird die Naturstiftung 
David als Projektträgerin im Thüringer Wald in einem Gewässernetz 
aus fast 550 Kilometern naturferne Gewässerabschnitte renaturieren, 
den Strukturreichtum erhöhen, Überflutungsbereiche schaffen und 
den Waldumbau entlang der Ufer fördern. Rund 75 Moore sollen 
revitalisiert werden, indem u. a. Entwässerungen von Moorkörpern 
zurückgenommen werden. Für etwa 1.500 Hektar Bergwiesen wer-
den Nutzungskonzepte entwickelt, um Anreize für ihren dauerhaf-
ten Erhalt zu schaffen. Das ca. 6.500 Hektar große Projektgebiet 
liegt nahezu vollständig im UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer 
Wald. Es erstreckt sich beiderseits des Rennsteigs in den Landkreisen 
Ilm-Kreis, Hildburghausen und Schmalkalden-Meinigen sowie der 
kreisfreien Stadt Suhl.

Mit den Maßnahmen werden die Lebensbedingungen für seltene 
Arten, wie Feuersalamander, Wollgras und Trollblume, verbessert. 
Gleichzeitig werden damit wichtige Ökosystemleistungen gefördert, 
die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels bedeutsam 
für uns Menschen sind: Intakte Fließgewässer, Moore und Wiesen 
speichern Wasser, binden Kohlendioxid, regulieren den Nährstoff-
haushalt und kühlen die Umgebung. Sie dienen auch dem Hochwas-
serschutz, indem sie das Wasser länger im Gebiet halten.

Offizieller Auftakt am Bahnhof Rennsteig
Nach Begrüßungen durch Dr. Michael Zschiesche (Präsident der 
Naturstiftung David), Petra Enders (Landrätin des Ilm-Kreises) und 
Jan Turczynski (Bürgermeister der Stadt Suhl) folgten Redebeiträ-
ge von Dr. Bettina Hoffmann (Parlamentarische Staatssekretärin des 
Bundesumweltministeriums), Dr. Burkhard Vogel (Staatssekretär des 
Thüringer Umweltministeriums) sowie Olaf Bandt (Vorsitzender des 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).
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Veranstaltungen

Veranstaltungen im September 2022

03.09. - 04.09. Bergsee Triathlon am Bergsee Ratscher
08.09. 19.30 Uhr

Kino im Brandtsköppshaus Hinternah
(„Liebe bringt alles ins Rollen“)

09.09. 19.00 Uhr - 22.00 Uhr
5. Slusia Night Schleusingen
Ladengeschäfte und Gastronomen der Altstadt ha-
ben von 19.00 - 22.00 Uhr geöffnet und präsentie-
ren sich im Kerzenschein und Lichterglanz mit ganz 
vielen unterschiedlichen Angeboten.
Der Eintritt ist frei. Parkplätze werden ausreichend und 
kostenlos, auch auf dem Marktplatz, vorhanden sein.

09.09. - 11.09. Kirmes in Gethles
10.09. Bergzeitfahren

SV 08 Engertal Schleusingerneundorf
11.09. Tag des offenen Denkmals
11.09. 19.00 Uhr

Lebensreise Wenzel & Band
„Künstlerhof Roter Ochse“

16.09. - 18.09. Kirmes in Hinternah
17.09. 14.00 Uhr

3. Erlauer Entenrennen
(Start 14.00 Uhr an der „Grünen Erle“ mit anschlie-
ßendem Familiennachmittag und Tanz am Abend)

20.09. 10.00 Uhr
3. Familienwanderung ab Waldbad Erlau

23.09. - 25.09. Kirmes in Rappelsdorf
23.09. 19.30 Uhr

Multivisionsvortrag Spitzbergen
im Brandtsköppshaus
(Reisebeschreibung Spitzbergen und Faröer Inseln)

30.09. - 03.10. Kirmes in Waldau

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten 
in Hildburghausen

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, kommt zu 
einem Sprechtag nach Hildburghausen. Bürgerinnen und Bürger 
werden im Rahmen des Sprechtags beraten und können ihre An-
liegen vorbringen. Der Sprechtag findet statt am:

30.08.2022 ab 9:00 Uhr, im Landratsamt Hildburghausen,
Wiesenstraße 18, (Raum 1.02 und 1.03), 98646 Hildburghausen

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass Interes-
sierte zuvor einen persönlichen Gesprächstermin unter der Te-
lefonnummer 0361/57 3113871 vereinbaren. Unterlagen zu den 
Anliegen, wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben, 
sollten zu den Terminen bereits mitgebracht werden.
„Ich bin sehr froh, dass nunmehr das direkte Gespräch wieder 
besser möglich ist. Hier versuche ich, Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger zu klären und sie im Umgang mit Behörden zu un-
terstützen. Der direkte Austausch, das Miteinanderreden und das 
Interesse für die Belange der Bürgerinnen und Bürger, sind Kern-
punkte meiner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. 
Deshalb sei es ihm besonders wichtig, regelmäßig vor Ort in den 
Thüringer Kommunen Sprechtage anzubieten.
Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in denen 
Bürgerinnen und Bürger von einer Handlung der öffentlichen 
Verwaltung betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich mit seinem 
Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Bürgerbe-
auftragte hilft schnell und unbürokratisch bei der Suche nach ei-
ner einvernehmlichen Lösung, klärt schwierige Sachverhalte und 
erläutert rechtliche Zusammenhänge. Die Beratung ist kostenlos.
Bürgeranliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauf-
tragter-thueringen.de sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 
99107 Erfurt gerichtet werden.

Weitere Termine für Sprechtage sowie Informationen
zur Arbeit des Bürgerbeauftragten finden Sie unter

www.buergerbeauftragter-thueringen.de

 
 

Der Gewässerunterhaltungsverband 
„Obere Werra/ Schleuse“ informiert 

 
 
Wir möchten hiermit alle betroffenen Grundstückseigentümer 
und Anlieger über die im Zuge der Gewässerunterhaltung 
erforderliche Unterhaltungsmaßnahme informieren. 
 
Im Zeitraum von Mitte August bis Mitte November findet im 
Verbandsgebiet die Gewässermahd statt. 
 
Im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen 
im Verbandsgebiet die erforderlichen Gehölzpflegemaß-
nahmen an den Gewässern. 
 
Die Arbeiten werden durch die Mitarbeiter unseres Verbandes 
oder von beauftragten Firmen durchgeführt. 
 
Die Arbeiten erfolgen am/im Gewässerbett und am 
Böschungsbereich des Gewässers. Die erforderliche Grund-
stücksbenutzung umfasst die Bauausführung, die Betretung, das 
Befahren und die Zwischenlagerung. Die Grundstücke werden 
nach dem Abschluss der Arbeiten ordnungsgemäß beräumt. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen folgender Telefonnummer 
0 36 85/4 06 98 50 zur Verfügung. 
 
 
 
gez. Pfötsch gez. Holland-Moritz 
Verbandsvorsteher Geschäftsführerin 

Ende des amtlichen Teiles
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Der Seniorenbeirat des Landkreises Hildburghausen 
informiert:

ELSTER-Grundsteuererklärung
Als Hauseigentümer sind Sie verpflichtet bis zum 31.10.2022 An-
gaben zu ihrem Grundstück zu machen. Das Finanzamt fordert Sie 
schriftlich auf dies online, über die Plattform „ELSTER“, zu erledigen.
Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, dann können die Un-
terlagen in Papierform angefordert werden.

Was nun?
Das Finanzamt Suhl hält für diese Bürgerinnen und Bürger folgende 
Alternativen vor.
Über die Hotline Nummer: 0361/ 57 36 11 800 können Sie ihr Anlie-
gen besprechen und die Unterlagen in Papierform anfordern.
Dies können Sie auch schriftlich, mit Hilfe eines Briefes an das Fi-
nanzamt Suhl, unter Angabe des Aktenzeichens zu ihrem Grundsteu-
ervorgang und einer Begründung, warum sie die Papierform der Un-
terlagen wünschen. Der Seniorenbeirat Landkreis Hildburghausen 
hat einen Musterbrief entwickelt.
Dieser kann in ihren Kommunen und Gemeinden – Stadt Schleusingen, 
Ansprechpartner: Frau Günsch, Hauptamt, E-Mail: rathaus@schleusin-
gen.de oder unter Tel. Nr. 036841/34747 - angefordert werden.

Gerne sind wir stets ein Ansprechpartner für Ihre Anliegen. Wir bie-
ten Hilfe und Unterstützung.
Mail an:
Vorstand@Seniorenbeirat-Landkreis-Hildburghausen.de

Herzlich - ihr Seniorenbeirat des Landkreises Hildburghausen

Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk (DEB)

Prüfung zum Kinderpfleger (m/w/d): 
Mit Fernkurs zum Berufsabschluss
Um dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegenzuwir-
ken, bietet das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) einen 
neuen Fernlehrgang an. Der Kurs bereitet Teilnehmende auf die so-
genannte Nichtschülerprüfung zum staatlich geprüften Kinderpfle-
ger (m/w/d) in Thüringen vor. Besonders profitieren können Berufs-
tätige, die einen Abschluss erwerben möchten und eine Alternative 
zur schulischen Vollzeitausbildung suchen.
Das Konzept des Fernlehrgangs bietet den Vorteil, dass Lernort und 
-zeit selbst bestimmt werden können. Mithilfe von Lehrbriefen wer-
den Teilnehmende innerhalb von 24 Monaten auf die Externenprü-
fung zum staatlich geprüften Kinderpfleger (m/w/d) vorbereitet. Er-
gänzt werden die Selbstlernphasen durch 25 Präsenztage, an denen 
die Lerninhalte vertieft werden. Teilnehmende können zwischen den 
Präsenzorten Gera, Ilmenau, Meiningen und Weimar wählen.
Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kann der Lehrgang 
über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit gefördert wer-
den. Der Fernlehrgang ist durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) zugelassen.

Sonstiges

Gratulationen

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten Bürgermeister André 
Henneberg und Frau Rose-Opel den Eheleuten Brigitte und 
Herbert Schaaf in Schleusingen.

***

Zum 90. Geburtstag von Frau Marianne Witter gratulierten der 
erste Beigeordnete des Landkreises Hildburghausen, Dirk Lind-
ner, und der Hauptamtsleiter der Stadt Schleusingen, Sebastian 
Fleischmann.



Schleusinger Amtsblatt - 10 - Nr. 7/2022

Für den Kurs können sich Interessierte ab sofort anmelden. Für wei-
tere Informationen stehen die Mitarbeitenden der DEB-Zentrale in 
Bamberg zur Verfügung.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk
- Referat Bildungsdienstleistung -
Pödeldorfer Straße 81, 96052 Bamberg

TEL +49(0)951|91555-0
MAIL fernlehrgang@deb-gruppe.org
WEB www.deb.de
FB www.facebook.com/DEBGruppe

Danke
Wir, die Sportler des SV Biberau e.V., möchten uns jetzt, ca. 10 
Wochen nach dem Brandanschlag auf unsere Schanzenanlage, 
einmal melden.
Nach dem Eröffnen eines Spendenkontos zeigen uns über 200 
Spendeneingänge eine große Anteilnahme der Bürger aus unse-
rer Region und aus ganz Deutschland.
Hierfür ein großes Dankeschön an alle.

Wir bedanken uns bei den Vereinen:
Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V., Lions Förderverein 
Schleusingen e.V., Sportverein Brünn 1992 e.V., Verein Na-
turtheater Steinbach-Langenbach e.V., WSV Grüna e.V. (bei 
Chemnitz), SC 07 Schleusingen e.V., Feuerwehr Schwarzbach 
e.V., Förderverein Wilder Mann e.V., Kirmesgesellschaft Schön-
brunn e.V., Ski-Club Steinbach-Hallenberg e.V., SG Rennsteig 
Masserberg e.V. für ihre Zuwendungen.

Die Bibergrundmusikanten haben anlässlich ihres Musikfestes 
vom 22. bis 24. Juli 2022 570,00 Euro, die Kirmesgesellschaft Bi-
berschlag vom 30. Juli bis 01. August 2022 525,00 Euro und die 
Fleischerei Grimmer mit einer Spendenbox bis zum 12. August 
2022 495,00 Euro gesammelt.
Auch hier allen Spendern und Gönnern ein großes Dankeschön.

Für das Erstellen einer Spendenquittung ist unser Vereinsvor-
sitzender Joachim Witter der Ansprechpartner.

Nun hoffen wir, dass bald eine Entscheidung über einen weite-
ren Ablauf zur Wiederherstellung der Schanzenanlage kommt. 
Einen Förderantrag an den Landessportbund Thüringen e.V. ha-
ben wir schon gestellt.

Der Vorstand des SV Biberau e.V.
Hauptstraße 69
98666 Schleusegrund OT Biberschlag
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Jubiläumsaktion 2022!
Dach & Fassade

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Preisbeispiele auf 100 m2

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen
Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 12.500,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln schwarz/rot  ab 7.960,- €

Wir verschönern Ihr Zuhause
Fassadenanstrich inkl. Grundierung  ab 5.450,- €
Fassadenputz inkl. Untergründe  ab 8.250,- €
Fassaden aus Holz, Fenster/Türen
Carports, Holzanstrich, Holzarbeiten aller Art
Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich,
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus

Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau

Telefon 03677 - 207736

24
Jahre

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Gutes Aussäen
ist alles.

Dann ist unser Herr Bosch genau der richtige Ansprech-
partner - unser Projektbetreuer mit „Herz und Köpfchen“ für 
alle Arten von Büchern.

Ob Gesamtleistung von Satz, Gestaltung, Druck, Lieferung 
und Vertrieb oder gern auch alternierende Einzelleistungen 
– wir haben Erfahrungen in der Buchproduktion seit über 
50 Jahren.

SIE, IHR VEREIN,  
IHRE INSTITUTION,  
IHRE GEMEINDE BZW.  
STADT, ODER IHR UNTERNEHMEN

In den Folgen 43  |  98693 Ilmenau  |  www.wittich.de

PLANEN DIE ERSCHEINUNG EINES BUCHES UND 
SIE SUCHEN EINEN VERSIERTEN PARTNER?

Walter Bosch
Medienberater | Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG

sowie unter buch@wittich-herbstein.de

Verkaufsstellen:
•      Buchhandlung Oberweißbach

Sonneberger Str. 9, 98744 Schwarzatal / 
OT Oberweißbach, Telefon: 036705-62274

•      Buchhaus a. Rwg-Zeitschriften-Lotto-Tabak
Am Rennweg 2, 98724 Neuhaus a. Rwg., 
Telefon: 03679-7278507

•      Snu� els Lotto-Tabak-Geschenk-Buch
Anne-Frank-Straße 1, 07407 Rudolstadt 
(OT Schwarza, neben ALDI), Telefon: 03672-4894190

Ab sofort erhältlich!

Autorin Elvira Grudzielski

39,95

19,99

Die bereits 2te Au� age von Band 1 ist ebenfalls wieder erhältlich!

Rund um den Fröbelturm -
Augenblicke der Zeit

Im Buch:
„Rund um den Fröbelturm - Augenblicke 
der Zeit“ ist ein gelungener, farbenfroher 
Bildband mit zahlreichen Eindrücken aus den 
einzelnen Orten, über Menschen mit ihren
 Geschichten von gestern und heute. 
Der Band beschreibt den Zeitenwandel in 
einer ländlichen Region abseits vom großen 
Weltgeschehen. Als drittes Buch in der Reihe
 „Rund um den Fröbelturm“ ist die Ausgabe eine 
weitere geschichtliche Bereicherung für die Menschen 
in ihrer Heimat, aber ebenso für neugierige Touristen 
die diese Region für sich entdecken.
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Suhler Str. 11 | 98553 Schleusingen
Telefon 03 68 41 / 54 43 40
E-Mail: info@teutsche-schule.de
www.teutsche-schule.de

TEL.
03 68 41 / 
 2 83 02

Wilhelm-Augusta-StiftWilhelm-Augusta-Stift
SCHLEUSINGENSCHLEUSINGEN

     Öffnungs- 
     zeiten:

Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr
       Sa.: 8 - 12 Uhr

Freund & Partner
Steuerberatung in Schleusingen/Waldau

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Waldau
Am Sportplatz 17 | 98553 Schleusingen

Telefon: (036878) 677-0
fp-schleusingen@etl.de

www.etl-schleusingen.de

Kloster-Apotheke
Dr. rer. nat. Jördis Frankenstein e. K.

Klosterstr. 14  
98553 Schleusingen
% 036841-40375 

www.kloster-apotheke-schleusingen.de

Ihrer Gesundheit zuliebe!

 036841-40376

Hermas
Optik

Markt 24 · 98553 Schleusingen
Tel: 036841/599470

Hermas
Optik

98553 Schleusingen · Markt 19
Inh.: Dajana Dehmel · Tel. 036841 / 4 26 90

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.   07 - 19 Uhr
Sa.            07 - 15 Uhr

DEHMEL

Silke Avemark
Markt 15 · 98553 Schleusingen

Tel.: 036841 / 42603
extravagante Floristik • Lieferservice

Fleurop • Lottoannahmestelle
GLS & DPD Paketshop

Kirchstraße 4 · 98553 Schleusingen
Gen. f. Orthopädie-Schuh-Technik eG Suhl

Tel. 036841/41508

Ihren Füßen zu 
Liebe neue  

Sommerkollektion
Waldläufer 
vorrätig –

für Einlagen  
geeignete Schuhe

Klosterstr. 21 · 98553 Schleusingen · Tel. 036841 599456

info@bio-reform-schleusingen.de
www.bio-reform-schleusingen.de

Inh. Elke Otto
Bio · Reform · Naturprodukte

Kathrin Imber
Heinrich-Heine-Ring 1
98553 Schleusingen
Tel. 036841/31590

Bertholdstr. 15 · 98553 Schleusingen
036841/589195

E-mail: kleineauszeit-schleusingen@web.de

Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
Zoller mbH

Unternehmensberatung/Treuhand/
Testamentsvollstreckung

An der Pulvermühle 1 · 98553 Schleusingen
Telefon: +49 (0) 36841 5421-0
E-Mail: info@wirtschaftsberatung-zoller.de
http://www.wirtschaftsberatung-zoller.de

Tel. 036841-54030  |  www.klickstelle.de

Klosterstr. 25

Reparatur von
Laptop/Notebook
PC & Mac

Alle Marken.

Schleusingen

Stelle

Webdesign

Klosterstr. 25

Reparatur von
Laptop/Notebook
PC & Mac

Alle Marken.

Schleusingen

Stelle

 zeitgemäß, responsiv, erfolgreich

Blatt & Blüte
 Blumenfachgeschäft

Inhaber: Susanne Förster
Bertholdstraße 13

98553 Schleusingen
Telefon: 036841/42317 

blattundbluete82010@web.de

Hermann Eggers
Alles für Haus & Küche

Inh. Ina Spanaus, ✆ 036841/42314
Bertholdstr. 16, 98553 Schleusingen

Zur Slusia-Night: 
Flohmarkt & Pfälzer Wein!

Ihr 

Schleusinger Markt
lädt ein zur 5. Slusia Night 

am 9. September 2022

Die Altstadt im Lichterglanz 
–  das muss man erlebt haben!

Am Freitag, dem 9. September, findet in der Schleusinger Alt-
stadt die nunmehr 5. SLUSIA-NIGHT statt. An diesem ganz be-
sonderen Abend laden Einzelhändler, Gastronomen und Dienst-
leister von 19 bis 22 Uhr mit tollen Angeboten und Aktionen dazu 
ein, die Altstadt bei stimmungsvoller Beleuchtung mit allen Sin-
nen zu genießen.

Freuen Sie sich auf Live-
musik an verschiedenen 
Plätzen, kulinarische 
Spezialitäten, das Ge-
winnspiel und über 1000 
Leuchtstäbe, die kosten-
los verteilt werden.

„Nachts im Museum“ 
kann man die Geheim-
nisse der Bertholds-
burg mit der Taschen-
lampe entdecken.

In der St. Johannis-Kir-
che beginnt um 21.30 
Uhr eine musikalische 
Andacht.

Die SLUSIA-NIGHT 
ist der Auftakt zu einer 
ganzen Woche unter 

dem Motto „Heimat shoppen – Kauf da ein, wo du lebst.“

In dieser Woche gibt es weiterhin Aktionen in den Heimat Shops 
und Veranstaltungen in Schleusingen.

Am Sonntag, dem 11. September, finden zum Tag des offenen 
Denkmals im Museum spezielle Führungen zum Thema Kultur-
Spur um 14 und 15.30 Uhr statt. Außerdem gibt es eine Mitmach-
station zur Architektur und Bauweise alter Gebäude.

Im Künstlerhof Roter Ochse lädt der Provinzschrei ab 19 Uhr 
zum Konzert mit Liedermacher Wenzel und Band ein.

Den Abschluss der Heimat shoppen-Woche bildet das Oktoberfest 
in der Teutschen Schule, wo am Samstag, dem 17. September, ab 
14 Uhr musikalische und kulinarische Highlights geboten werden. 
Es gibt Livemusik von „Saitensprung“ und „Die Ansbachtaler“, den 
Fassbieranstich mit dem Bürgermeister und Kalb vom Drehspieß.

Weitere Informationen sind unter www.slusia-night.de und 
www.1schleusingen.de sowie im aktuellen Flyer mit den Cou-
pons und Aktionen zu finden.

Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Initiative Stadtmarketing Schleusingen

Eine Kooperation von

09. – 17.09.2022 
SCHLEUSINGEN
Kauf da ein, 
wo du lebst.
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